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6.19. nimmt die Geschäftsordnung an;

6.20. erörtert und entscheidet weitere Fragen, die sich 
aus dem Abkommen ergeben.

7. Der Rat soll bemüht sein, seine Beschlüsse einstim
mig zu fassen. Wenn das nicht erreicht wird, so 
gelten die Beschlüsse des Rates als angenommen, 
wenn für sie mindestens zwei Drittel der Stimmen 
aller Mitglieder des Rates abgegeben wurden. Die 
Beschlüsse des Rates sind nicht bindend für jene 
Mitglieder, die sich nicht für ihre Annahme ausge
sprochen haben und ihren Vorbehalt dazu in 
schriftlicher Form erklärten — später jedoch kön
nen sich diese Mitglieder den gefaßten Beschlüssen 
anschließen.

8. In Ausübung seiner im Punkt 6 dieses Artikels 
vorgesehenen Funktionen wird der Rat im Rah
men der durch die Abkommenspartner festgelegten 
Mittel tätig.

9. Die erste Tagung des Rates wird von der Regie
rung des Staates einberufen, in dem der Sitz der 
Organisation festgelegt wurde, spätestens drei Mo
nate nach Inkrafttreten des vorliegenden Abkom
mens.

A r t i k e l  13
1. Die Direktion besteht aus dem Generaldirektor, 

seinem Stellvertreter und dem erforderlichen Per
sonal.

2. Der Generaldirektor wird nach dem Prinzip der 
Einzelleitung tätig, ist Hauptverantwortlicher der 
Verwaltung der Organisation und vertritt sie in 
dieser Eigenschaft gegenüber den zuständigen Or
ganen der Mitglieder der Organisation in allen 
Fragen, die ihre Tätigkeit betreffen, sowie gegen
über anderen Staaten und internationalen Organi
sationen, mit denen der Rat es für notwendig er
achtet, zusammenzuarbeiten.

3. Der Generaldirektor ist verantwortlich gegenüber 
dem Rat und wird im Rahmen der ihm durch das 
vorliegende Abkommen und die Beschlüsse des 
Rates übertragenen Vollmachten tätig.

4. Der Generaldirektor übt folgende Funktionen aus:
4.1. er gewährleistet die Erfüllung der Beschlüsse des 

Rates;
4.2. er führt Verhandlungen mit den Fernmeldever

waltungen, den Projektierungsorganisationen und 
den Industriebetrieben der Mitglieder der Organi
sation über Fragen der Projektierung des Systems 
in seiner Gesamtheit sowie über Fragen der Pro
jektierung, Herstellung und Lieferung der Bau
gruppen und Blöcke der Bordapparaturen der 
Fernmeldesatelliten der Organisation;

4.3. er führt Verhandlungen zu Fragen des Starts von 
Fernmeldesatelliten für die Organisation;

4.4. er schließt im Aufträge des Rates im Rahmen der 
ihm vom Rat erteilten Vollmachten internationale 
und andere Verträge ab;

4.5. er stellt den Budgetentwurf für das nächste Fi
nanzjahr auf, unterbreitet diesen dem Rat zur 
Bestätigung und legt dem Rat Rechenschaft über 
die Erfüllung des Budgets für das vergangene 
Finanzjahr;

4.6. er bereitet den Bericht über die Tätigkeit der 
Direktion für das vergangene Jahr für die Vorlage 
beim Rat vor;

4.7. er arbeitet die Entwürfe der Arbeitspläne der Or
ganisation sowie der Pläne für die Entwicklung 
und Vervollkommnung des Fernmeldesystems aus 
und legt diese dem Rat zur Bestätigung vor;

4.8. er gewährleistet die Vorbereitung, Einberufung 
und Durchführung der Tagungen des Rates.

5. Der Generaldirektor und sein Stellvertreter wer
den aus Bürgern der Staaten, deren Regierungen 
Mitglieder der Organisation sind, für die Dauer 
von 4 Jahren gewählt. Der Stellvertreter des Gene
raldirektors kann in der Regel nur für eine Amts
periode gewählt werden. Der Generaldirektor und 
sein Stellvertreter dürfen nicht Bürger ein und 
desselben Staates sein.

6. Das Personal der Direktion setzt sich aus Bürgern 
der Staaten zusammen, deren Regierungen Mitglie
der der Organisation sind, unter Berücksichtigung 
der beruflichen Eignung und der gerechten terri
torialen Verteilung.

A r t i k e l  14

1. Die Revisionskommission besteht aus 3 Mitglie
dern, die vom Rat für die Dauer von 3 Jahren aus 
Bürgern verschiedener Staaten, deren Regierungen 
Mitglieder der Organisation sind, gewählt werden. 
Der Vorsitzende und die Mitglieder der Revisions
kommission dürfen in der Organisation keinerlei 
andere Ämter ausüben.

2. Der Generaldirektor stellt der Revisionskommis
sion alle für die Durchführung der Revisionen er
forderlichen Unterlagen und Dokumente zur Ver
fügung.

3. Der Bericht der Revisionskommission wird dem 
Rat der Organisation vorgelegt.

A r t i k e l  15

1. Zur Sicherung der Tätigkeit der Organisation wird 
der Statutenfonds (Grund- und Umlaufmittel) ge
schaffen. Der Beschluß über die Schaffung und 
Höhe des Statutenfonds wird von den Abkommens
partnern auf Vorschlag des Rates gefaßt und in 
einem Zusatzprotokoll formuliert. Die Höhe der an
teiligen Beteiligung der Mitglieder der Organisation 
bei der Bildung des Statutenfonds wird proportio
nal zum Grad ihrer Fernmeldekanalnutzung fest
gelegt.

2. Wenn bei der Vervollkommnung des Fernmelde
systems die Notwendigkeit auftritt, den Statuten
fonds zu erhöhen, so wird die Summe der zusätz
lichen Beiträge zwischen den Mitgliedern der Or
ganisation, die zu dieser Erhöhung ihr Einverständ
nis erklärten, aufgeteilt.

3. Aus den Beiträgen der Mitglieder der Organisa
tion zum Statutenfonds werden folgende Ausga
ben der Organisation gedeckt: Die Ausgaben

3.1. für die wissenschaftlichen Forschungs-, Entwick- 
lungs- und Konstruktionsarbeiten für den kosmi
schen Komplex und die Bodenfunkstellen;

3.2. für die Projektierung, Errichtung, den Erwerb 
oder das Mieten des kosmischen Komplexes;

3.3. für die Bezahlung des Starts und die Beförderung 
der Fernmeldesatelliten der Organisation auf die 
Umlaufbahn;


